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A. Allgemeine Regelungen 
 
1.  Vorwort 
Der DPB ist ein Verein, dessen Motto "Hilfe 
zur Selbsthilfe" lautet. Mitglieder, die diese 
Hilfe anbieten, sind ehrenamtlich tätig – auf 
allen Ebenen des Vereins. 
Sie organisieren sich örtlich als Kontaktper-
son, als Kontaktkreis und als Regional-
gruppe; überörtlich in Landesarbeitsgemein-
schaften und Bundesarbeitsgemeinschaf-
ten. Alle vorgenannten Strukturen sind 
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Präambel 

Hilfe zur Selbsthilfe – so lautet das Motto 
des Deutschen Psoriasis Bundes e.V. 
(DPB). Auf allen Ebenen des Vereins sind 
Mitglieder ehrenamtlich aktiv, um diese Hilfe 
anzubieten. 

Sie organisieren sich örtlich als ehrenamt-
lich Aktive und in Regionalgruppen sowie 
überörtlich in Interessengruppen. Alle 
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rechtlich nicht selbständig. Die Vertretung 
des Vereins obliegt gemäß § 26 Bürgerli-
ches Gesetzbuch ohne Ausnahme dem 
Vorstand in der in der Satzung verankerten 
Form. 
Es sind Regelungen notwendig, die die Auf-
gaben, Rechte und Pflichten der jeweiligen 
Gliederung festlegen. Sie sollen für eine 
gleichmäßige Behandlung innerhalb der 
Gliederungen sorgen. Trotzdem soll dem 
freiwilligen, ehrenamtlichen Engagement 
Rechnung getragen und Raum für selbstän-
diges Handeln im Rahmen der Vorgaben 
gelassen werden. 
 
Mit der in der Satzung gewählten verein-
fachten Sprachform sind jeweils beide Ge-
schlechter gemeint. 
 
 
 
 
2.  Regelungsbereich 
 
2.1  Allgemeines 

Diese Ordnung regelt die Voraussetzungen 
für Gründung, Bestand und Auflösung von 
Gliederungen des DPBs. Sie legt Aufgaben, 
Rechte und Pflichten der Gliederungen und 
der Mitglieder, die sich für den Verein eh-
renamtlich engagieren, fest. Es wird unter-
schieden zwischen 
- Regelungen für Bundesarbeitsgemein-

schaften (BAG’en),  
- Landesarbeitsgemeinschaften (LAG’en), 
- Regionalgruppen (RG’n), 
- Kontaktkreise (KK’e) und 
- Kontaktpersonen (KP’en). 

Alle Personen, die ehrenamtlich für den 
DPB unterstützend tätig sind, sollen Mitglied 
im DPB und Menschen mit Psoriasis sein. 
Funktionsträger müssen, sofern die Satzung 
oder andere Ordnungen nichts Abweichen-
des bestimmen, Mitglied im DPB sein. Sie 
dürfen nicht wirtschaftlich, vermögensrecht-
lich oder gewerblich oder als abhängig Be-
schäftigte mit Personalverantwortung in Lei-
tungsfunktionen oder als mit 

vorgenannten Strukturen sind rechtlich nicht 
selbstständig. Die Vertretung des Vereins 
obliegt gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch 
ohne Ausnahme dem Vorstand in der in der 
Satzung verankerten Form. 

Es sind Regelungen notwendig, welche die 
Aufgaben, Rechte und Pflichten der ehren-
amtlich Aktiven, der Regional- und Interes-
sengruppen festlegen. Die Regelungen sol-
len eine möglichst gleiche Behandlung der 
ehrenamtlich tätigen Mitglieder sicherstel-
len. Zugleich sollen sie dem freiwilligen, eh-
renamtlichen Engagement Rechnung tra-
gen und genügend Raum für selbstständi-
ges Handeln im Rahmen der Vorgaben bie-
ten. 

Mit der in dieser Ordnung gewählten verein-
fachten Sprachform sind jeweils alle gesetz-
lich anerkannten Geschlechterformen ge-
meint. 
 
1. ALLGEMEINE REGELUNGEN 
 
1.1 Ehrenamtliches Engagement 

Diese Ordnung regelt die Voraussetzungen 
für ehrenamtlich Aktive sowie die Grün-
dung, den Bestand und die Auflösung von 
Gruppen des Vereins. Sie legt Aufgaben, 
Rechte und Pflichten der Gruppen und der 
Mitglieder, die sich für den Verein ehren-
amtlich engagieren, fest. 

Es wird unterschieden zwischen 

- ehrenamtlich Aktiven (EA) als Ein-
zelpersonen, 

- Regionalgruppen (RG) und 

- Interessengruppen (IG). 

Alle Personen, die ehrenamtlich für den 
Verein tätig sind, sollen Mitglied im Verein 
sein. 

Funktionsträger müssen, sofern die Sat-
zung oder andere Ordnungen des Vereins 
nichts Abweichendes bestimmen, Mitglied 
im Verein sein. Sie dürfen nicht wirtschaft-
lich, vermögensrechtlich, gewerblich, als 
abhängig Beschäftigte in 
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Marketingaufgaben Beauftragte für oder bei 
Anbietern von Leistungen für Menschen mit 
Psoriasis tätig sein. 
 
 
 
2.2 Ausnahmen 

Der Vorstand kann auf Antrag einer Gliede-
rung im Einzelfall eine abweichende Ent-
scheidung treffen. Gegen die Entscheidung 
des Vorstands kann der Antragsteller Wi-
derspruch erheben. Der Widerspruch muss 
innerhalb von vier Wochen nach Absendung 
der Entscheidung beim Vorstand eingehen. 
Postadresse des Vorstandes ist die der Ge-
schäftsstelle. Über den Widerspruch ent-
scheidet der Vorstand in Schriftform. Wird 
dem Widerspruch durch den Vorstand nicht 
entsprochen, kann die Schlichtungsstelle 
angerufen werden.  
 
 
3.  Rechtsgeschäfte und Handeln 

Für Rechtsgeschäfte und das Handeln von 
Gliederungen und einzelnen  beauftragten 
Mitgliedern haftet der Verein nur, wenn ein 
Rechtsgeschäft oder eine Handlung gene-
rell durch eine Ordnung oder im Einzelfall 
vom Vorstand genehmigt ist. 
 
 
4.  Öffentliche Darstellung 

Gliederungen, einschließlich einzelner be-
auftragter Mitglieder, müssen über einen ei-
genen elektronischen Kommunikationsan-
schluss verfügen. Die Angabe vom Firmen-, 
Dienst- oder sonstigen anderen Anschlüs-
sen (z.B. Praxis, Heilpraktiker) ist nicht ge-
stattet. Ehrenamtlich Tätige sind damit ein-
verstanden, dass ihre, der Geschäftsstelle 
übermittelten, Anschlüsse und ihr Name in-
nerhalb des Vereins und bei der Außendar-
stellung verwendet werden. Ein Anspruch 
auf öffentliche Bekanntgabe einer Adresse 
besteht nicht. 

Die Präsentation des DPBs in der Öffent-
lichkeit ist einheitlich. Zu diesem Zweck ist 

Leitungsfunktionen mit Personalverantwor-
tung oder als mit Marketingaufgaben Beauf-
tragte für Anbieter von Leistungen für Men-
schen mit Psoriasis tätig sein. 
 
 
1.2 Ausnahmen 

Der Vorstand kann auf Antrag im Einzelfall 
eine von dieser Ordnung abweichende Ent-
scheidung treffen. Gegen die Entscheidung 
des Vorstands kann der Antragsteller 
schriftlich Widerspruch erheben. Der Wider-
spruch muss innerhalb von vier Wochen 
nach Absendung der Entscheidung des 
Vorstands beim Vorstand postalisch einge-
hen. Postadresse des Vorstands ist die Ad-
resse der Geschäftsstelle des Vereins. Über 
den Widerspruch entscheidet der Vorstand 
in Schriftform. Wird dem Widerspruch durch 
den Vorstand nicht entsprochen, kann die 
Schlichtungsstelle angerufen werden. 
 
1.3 Haftung 

Für Rechtsgeschäfte und das Handeln von 
ehrenamtlich Aktiven und Gruppen und ein-
zelnen beauftragten Mitgliedern haftet der 
Verein nur, wenn ein Rechtsgeschäft oder 
eine Handlung generell durch eine Ordnung 
oder im Einzelfall vom Vorstand genehmigt 
ist. 
 
1.4 Öffentliche Darstellung 

Ehrenamtlich Aktive, Gruppen und einzelne 
beauftragte Mitglieder müssen über einen 
eigenen elektronischen Kommunikationsan-
schluss verfügen. Die alleinige Angabe von 
Firmen-, Dienst- oder sonstigen anderen 
Anschlüssen (z.B. von Praxen, Büros) ist 
nicht gestattet. Ehrenamtlich Tätige sind da-
mit einverstanden, dass ihre der Geschäfts-
stelle des Vereins übermittelten Anschlüsse 
bzw. Kontaktdaten und ihr Name innerhalb 
des Vereins und ggf. bei der Außendarstel-
lung verwendet werden. Ein Anspruch auf 
öffentliche Bekanntgabe der Kontaktdaten 
besteht nicht. 
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das vom Vorstand herausgegebene oder 
genehmigte Material für die Öffentlichkeits-
arbeit zu verwenden. Hierzu gehören unter 
anderem einheitliches Briefpapier, Visiten-
karten und Plakate. Falls eigene Materialen 
verwendet werden sollen, erhält der Vor-
stand über die Geschäftsstelle rechtzeitig 
vor dem Einsatz ein Ansichtsexemplar. 
 
 
 
 
 
 
5. Aktivitäten 

Gliederungen und Mitglieder, die für den 
DPB ehrenamtlich tätig sind, stehen regel-
mäßig mit der Geschäftsstelle in Verbin-
dung und teilen ihre Aktivitäten mit. Sie wer-
den von der Geschäftsstelle betreut. Regio-
nalgruppen und Kontaktkreise weisen durch 
Veröffentlichung in der Vereinszeitschrift 
(zz. PSO Magazin) auf zukünftige Veran-
staltungen, Treffen und sonstige Angebote 
hin. Eine Veröffentlichung ist nur gewähr-
leistet, wenn Redaktionstermine eingehalten 
werden. Sie berichten auch über Aktivitäten. 
 
 
6.  Vereinspolitik 

Vereinspolitisch äußert sich nur der Vor-
stand oder von ihm im Einzelfall entspre-
chend Beauftragte.  
 
7.  Versammlungen, Wahlen 

Für Versammlungen und Wahlen ist die 
Ordnung für Wahlen und Versammlungen 
(WaV O) bindend. Diese gilt nicht für 
zwanglose Treffen. 
Jedes Mitglied des DPBs hat das Recht, an 
jeder Versammlung und jedem Treffen ge-
mäß den Regelungen des Vereins teilzu-
nehmen. 
 
8.  Wirtschaftliche Tätigkeit 

Eine Verknüpfung von wirtschaftlicher Tätig-
keit und Ehrenamt ist nicht zulässig. Hierzu 

Die Präsentation des Vereins in der Öffent-
lichkeit geschieht einheitlich. Zu diesem 
Zweck ist das vom Vorstand herausgege-
bene oder genehmigte Material für die Öf-
fentlichkeitsarbeit zu verwenden. Hierzu ge-
hören unter anderem das Logo und die In-
ternetpräsenz des Vereins, einheitliches 
Briefpapier und Visitenkarten sowie Flyer 
und Plakate (auch in elektronischer Form). 
Falls eigene Materialen verwendet werden 
sollen, erhält der Vorstand rechtzeitig vor 
dem Einsatz ein Ansichtsexemplar zur vor-
herigen Einwilligung bzw. Genehmigung. 
 
1.5 Aktivitäten 

Gruppen und Mitglieder, die für den Verein 
ehrenamtlich tätig sind, stehen regelmäßig 
mit dem Vorstand in Verbindung und teilen 
ihre Aktivitäten mit. Sie werden von der Ge-
schäftsstelle betreut. Ehrenamtlich Aktive, 
Regional- und Interessengruppen weisen 
durch Veröffentlichung in der Vereinszeit-
schrift auf zukünftige Veranstaltungen, Tref-
fen und sonstige Angebote hin. Sie berich-
ten auch über ihre Aktivitäten. Eine Veröf-
fentlichung in der Vereinszeitschrift kann 
nur gewährleistet werden, wenn die Redak-
tionstermine eingehalten werden. 
 
1.6 Vereinspolitik 

Zu vereinspolitischen Äußerungen sind nur 
der Vorstand und von ihm im Einzelfall ent-
sprechend Beauftragte befugt. 
 
1.7 Versammlungen und Wahlen 

Für Versammlungen und Wahlen ist die 
Ordnung für Wahlen und Versammlungen 
(WaV O) bindend. Diese gilt nicht für 
zwanglose Treffen. 
 
 
 
 
 
1.8 Wirtschaftliche Tätigkeit 

Eine Verknüpfung von wirtschaftlicher Tätig-
keit und Ehrenamt ist nicht zulässig. Dies 
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gehören unter anderem Veranstaltungen mit 
werbendem Charakter und/oder persönli-
cher Vorteilnahme. Medizinische Handlun-
gen und sonstige Tätigkeiten im Ehrenamt, 
die mit einschlägigen Rechtsnormen kolli-
dieren, sind verboten. Über Ausnahmen 
entscheidet der Vorstand. 
 
9.  Datenschutz 
 
Die Gesetze zum Datenschutz sind zwin-
gend in allen Bereichen des DPBs einzuhal-
ten. Jeder Missbrauch ist strafbar. 
 
 
B. Regelungen für Bundesarbeitsge-
meinschaften (BAG)  

1.  Zuständigkeit, Aufgaben 

Alle zu einer BAG gehörenden LAGn wer-
den durch Beschluss des Vorstandes fest-
gelegt. Besteht in einem Bundesland keine 
LAG jedoch eine RG oder höchstens bis zu 
vier RGn, so ist/sind deren Leiter berechtigt, 
an Sitzungen der zuständigen BAG teilzu-
nehmen. 
Aufgaben der BAG sind Meinungsaus-
tausch und Meinungsbildung sowie Antrag-
stellung zur Mitgliederversammlung oder 
Versammlung der Regionalgruppenleitun-
gen. 
Die BAG haben keine Weisungsbefugnisse. 
Sie können jedoch Empfehlungen ausspre-
chen. 
 
2.  Sitzungen 
 
Sitzungen einer BAG finden einmal jährlich 
statt. Weitere Sitzungen bedürfen der vor-
herigen Zustimmung des Vorstandes falls 
hierfür eine Erstattung der Fahrt- und 
Raumkosten beantragt wird.  
Zur Sitzung wird mit einer Frist von vier Wo-
chen schriftlich vom BAG-Leiter eingeladen. 
Mitglieder des Vorstandes können als Gäste 
teilnehmen. 
 
 

gilt insbesondere auch für Veranstaltungen 
mit werbendem Charakter und/oder persön-
licher Vorteilnahme. Medizinische Handlun-
gen und sonstige Tätigkeiten im Ehrenamt, 
die mit einschlägigen Rechtsnormen kolli-
dieren, sind verboten. Über Ausnahmen 
entscheidet der Vorstand. 
 
1.9 Datenschutz 

Die Vorschriften zum Datenschutz und die 
Bestimmungen der Ordnung über den Da-
tenschutz sind zwingend in allen Bereichen 
des Vereins einzuhalten. Jeder Missbrauch 
ist strafbar. 
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3.  Leitung 

3.1 Wahl 

Die Mitglieder einer BAG wählen alle vier 
Jahre einen Leiter und einen Stellvertreter. 
Wiederwahl ist zulässig. Ein Mitglied kann 
nur in einer BAG zum Leiter, stellvertreten-
den Leiter oder kommissarischen Leiter ei-
ner BAG gewählt oder berufen werden. 
Der Leiter einer BAG ist für alle Belange der 
BAG verantwortlich und Ansprechpartner für 
den Vorstand und die Geschäftsstelle.  
 
3.2 Bestätigung 

Die Wahl einer BAG-Leitung bedarf der Be-
stätigung durch den Vorstand. Die Bestäti-
gung wird erteilt, wenn 
 
a) alle Voraussetzungen für eine or-

dentliche Wahl vorgelegen haben, 
b) die Wahl ordnungsgemäß durchge-

führt worden ist, 
c) mindestens drei Mitglieder der BAG 

abgestimmt haben, 
d) das vorgeschriebene Wahlprotokoll 

und die Teilnehmerliste der Ge-
schäftsstelle vorgelegt wurde und 

e) keine in der Person des Gewählten 
liegenden Gründe dagegenspre-
chen. 

 
Der Vorstand kann BAG-Leitungen kommis-
sarisch berufen, wenn eine Wahl wegen der 
Anwesenheit von weniger als drei BAG-Mit-
gliedern nicht durchgeführt werden konnte, 
um den Bestand einer BAG zu sichern. Eine 
Wahl soll spätestens innerhalb der nächsten 
zwei Jahre durchgeführt werden. 
Falls keine Bestätigung eines Mitglieds ei-
ner BAG-Leitung durch den Vorstand inner-
halb von drei Monaten nach der Wahl oder 
die Wahl nicht spätestens drei Monate nach 
Ablauf des Zwei-Jahres-Zeitraums erfolgt 
ist, kann der Vorstand einen kommissari-
schen Leiter der BAG ernennen, der bis zu 
einer Neuwahl amtiert; der Vorstand hat das 
Recht, jederzeit einen kommissarischen Lei-
ter abzuberufen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 7 von 21 

3.3 Abberufung 

Ein Mitglied einer BAG-Leitung kann vom 
Vorstand abberufen werden, wenn sie/er 
gegen die Interessen des Vereins verstößt. 
Der Entscheidung kann im Rahmen der all-
gemeinen Regelungen widersprochen wer-
den. Die Entscheidung ist schwebend wirk-
sam bis eine abschließende Entscheidung 
vorliegt.  
 
4. Finanzen 

Die Finanzausstattung der BAG ist in der Fi-
nanzordnung (Fin O) geregelt. 
 
C. Regelungen für Landesarbeitsgemein-
schaften (LAG)  

1.  Zuständigkeit, Aufgaben 

Mindestens fünf Regionalgruppen in einem 
Bundesland können sich zu einer LAG zu-
sammenschließen. 
 
LAGn führen den Namen "Deutscher Pso-
riasis Bund e.V., Landesarbeitsgemein-
schaft (Name des Bundeslandes)" oder bei 
Zusammenschluss den Namen beider Bun-
desländer.  
 
Zu ihrer Aufgabe gehören Anträge auf finan-
zielle Mittel bei Krankenkassen und/oder öf-
fentlichen Stellen. 
 
LAGn helfen bei der Erfüllung der satzungs-
gemäßen Ziele unter Berücksichtigung der 
Gegebenheiten des/der betreffenden Bun-
deslandes/Bundesländer. Außerdem zählen 
zu ihren Aufgaben unter anderem 
 
a) organisatorische Unterstützung der 

Regionalgruppen, Kontaktkreisen 
und Kontaktpersonen des/der Bun-
deslandes/Bundesländer bei der Er-
füllung ihrer Aufgaben, 

b) Schaffung von Möglichkeiten des Er-
fahrungsaustausches, 

c) Förderung und Gründung von Regio-
nalgruppen und Kontaktkreisen, die 
Gewinnung von Kontaktpersonen, 
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d) Planung und Durchführung überregi-
onaler Öffentlichkeitsarbeit und Ver-
anstaltungen in Absprache mit dem 
Vorstand, 

e) Zusammenarbeit mit überregionalen 
Einrichtungen des Gesundheitswe-
sens und der Wohlfahrtspflege, Be-
hörden und sonstigen Institutionen in 
Absprache mit dem Vorstand und 

f)  überregionale Mitgliederwerbung in 
Zusammenarbeit mit dem Vorstand. 

 
LAGn haben gegenüber Regionalgruppen, 
Kontaktkreisen und Kontaktpersonen keine 
Weisungsbefugnis. Sie können jedoch Emp-
fehlungen aussprechen. 
 
2.  Sitzungen 

Sitzungen einer LAG können einmal jährlich 
stattfinden. Weitere Sitzungen bedürfen der 
Zustimmung des Vorstands, falls hierfür 
eine Erstattung der Fahrt- und Raumkosten 
beantragt werden soll. 
Zur Sitzung wird mit einer Frist von vier Wo-
chen schriftlich vom LAG-Leiter eingeladen. 
An den Sitzungen nehmen Regionalgrup-
penleiter, im Verhinderungsfall deren Ver-
treter teil. Sprecher von KKn und KPn sowie 
Mitglieder des Vorstandes und der zuständi-
gen BAG können als Gäste teilnehmen. 
Auf Beschluss von zwei Dritteln der LAG-
Mitglieder können Gäste zu einzelnen Punk-
ten ausgeschlossen werden. 
Erstattung von Kosten für Sprecher von 
Kontaktkreisen und Kontaktpersonen sowie 
Mitglieder der zuständigen BAG erfolgt nur 
nach vorheriger Bewilligung durch den Vor-
stand. Ein Stimmrecht in Sitzungen steht 
nur Regionalgruppenleitern/kommissari-
schen Regionalgruppenleitern bzw. ihren 
Vertretern zu. Hat der Leiter einer LAG 
keine Funktion als Regionalgruppenleiter, 
verfügt er über Stimmrecht. 
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3.  Gründung 

3.1 Anerkennung 

LAGn sind vom Vorstand zu bestätigen. Die 
Bestätigung wird erteilt, wenn 

a) noch keine LAG in diesem Bundes-
land besteht, 

b) mindestens die Hälfte der Regional-
gruppen, vertreten durch ihre RGL, 
im Verhinderungsfalle durch seinen 
Vertreter, an der Gründungsveran-
staltung teilgenommen haben, 

c) das vorgeschriebene Protokoll und 
die Teilnehmerliste der Geschäfts-
stelle vorgelegt wurden und 

d) in der Gründungsveranstaltung die 
Wahl eines Leiters der LAG erfolgte 
oder auf Vorschlag der Teilnehmer 
vom Vorstand ein kommissarischer 
Leiter ernannt wurde. 

 
3.2 Gründung und Abberufung durch 
den Vorstand 

Falls die Regionalgruppen eines Bundeslan-
des zur Gründung einer LAG nicht willens o-
der in der Lage sind, kann der Vorstand von 
sich aus eine Gründung durchführen und ei-
nen kommissarischen Leiter auf unbe-
stimmte Zeit ernennen. Dieser Schritt soll 
erfolgen, wenn überregionale Bedürfnisse 
oder vereinspolitische Ziele dieses notwen-
dig machen. Eine Auflösung einer solchen 
LAG und die Abberufung des kommissari-
schen Leiters erfolgt ebenfalls durch den 
Vorstand. 
 
4.  Leitung  

Die Mitglieder einer LAG wählen alle vier 
Jahre einen Leiter und einen Stellvertreter. 
Wiederwahl ist zulässig. Nur ein Mitglied 
kann zum Leiter, stellvertretenden Leiter o-
der kommissarischen Leiter in einer LAG 
gewählt oder berufen werden. 
Der Leiter einer LAG ist gegenüber dem 
Vorstand für alle Belange der LAG verant-
wortlich. Er ist Ansprechpartner für den Vor-
stand und die Geschäftsstelle. 
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4.1 Bestätigung 

Die Wahl einer LAG-Leitung bedarf der Be-
stätigung durch den Vorstand. Die Bestäti-
gung wird erteilt, wenn 
 
a) alle Voraussetzungen für eine or-

dentliche Wahl vorgelegen haben, 
b) die Wahl ordnungsgemäß durchge-

führt worden ist, 
c) mindestens drei Mitglieder der LAG 

abgestimmt haben, 
c) das vorgeschrieben Wahlprotokoll 

und die Teilnehmerliste der Ge-
schäftsstelle vorgelegt wurde und 

d) keine in der Person des Gewählten 
liegende Gründe dagegensprechen. 

 
Der Vorstand kann LAG-Leitungen kommis-
sarisch berufen, wenn eine Wahl wegen der 
Anwesenheit von weniger als drei LAG-Mit-
gliedern nicht durchgeführt werden konnte, 
um den Bestand einer LAG zu sichern. Eine 
Wahl soll spätestens innerhalb der nächsten 
zwei Jahre durchgeführt werden. 
Falls keine Bestätigung eines Mitglieds ei-
ner LAG-Leitung durch den Vorstand inner-
halb von drei Monaten nach der Wahl oder 
die Wahl nicht spätestens drei Monate nach 
Ablauf des Zwei-Jahres-Zeitraums erfolgt 
ist, kann der Vorstand einen kommissari-
schen Leiter der LAG ernennen, der bis zu 
einer Neuwahl amtiert. Der Vorstand hat 
das Recht, jederzeit einen kommissarischen 
Leiter abzuberufen. 
 
4.2 Abberufung 

Ein Mitglied einer LAG-Leitung kann vom 
Vorstand abberufen werden, wenn es ge-
gen die Interessen des Vereins verstößt. 
Der Entscheidung kann im Rahmen der all-
gemeinen Regelungen widersprochen wer-
den. Die Entscheidung ist schwebend wirk-
sam bis eine abschließende Entscheidung 
vorliegt.  
 
6.  Sonstiges 
Die Finanzausstattung der LAG ist in der Fi-
nanzordnung (Fin O) geregelt. 
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D. Regelungen für Regionalgruppen (RG)  
 
1.  Name und Aufgaben 

1.1 Name 

Eine Regionalgruppe führt den Namen 
"Deutscher Psoriasis Bund e.V., Regional-
gruppe .....". Der Name der Regionalgruppe 
leitet sich immer aus der Bezeichnung der 
Ortschaft mit der größten Einwohnerzahl im 
Gebiet der Regionalgruppe ab. 

 
1.2 Aufgaben 

RGn helfen bei der Erfüllung der satzungs-
gemäßen Ziele unter Berücksichtigung der 
örtlichen Gegebenheiten. Hierzu zählen un-
ter anderem: 

a) das Angebot an individueller Infor-
mation für alle Menschen, die an 
Psoriasis erkrankt sind, und ihrer An-
gehörigen, 

b) die Herstellung von Kontakten unter 
den Menschen, die an Psoriasis er-
krankt sind, 

c) die Ermöglichung von Erfahrungs-
austausch und Problemlösungen, 

d) die Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, 
jedermann über die Krankheit Pso-
riasis zu informieren, um Nachteile 
für die Betroffenen zu vermeiden 
und Nichtbetroffenen einen sachge-
rechten Umgang mit der Psoriasis zu 
vermitteln, 

e) die Zusammenarbeit mit Ärzten, Ein-
richtungen des Gesundheitswesens 
und der Wohlfahrtspflege, Behörden 
und sonstigen Institutionen, 

f) die Planung und Durchführung von 
Veranstaltungen und Treffen zur Er-
füllung der vorgenannten Aufgaben, 

g) die Gewinnung neuer Mitglieder und 
h) die Beantragung von Finanzmitteln 

bei Krankenkassen und/oder öffentli-
chen Stellen. 

 
 
 

2. REGELUNGEN FÜR REGIONALGRUP-
PEN (RG)  
 
2.1 Namen von Regionalgruppen 

Eine Regionalgruppe des Vereins führt den 
Namen „Deutscher Psoriasis Bund e.V. 
(DPB), Regionalgruppe [Ortschaft]“. Der 
Name der Regionalgruppe leitet sich immer 
aus der Bezeichnung der Ortschaft mit der 
größten Einwohnerzahl im Betreuungsge-
biet der Regionalgruppe ab. 
 
2.2 Aufgaben von Regionalgruppen 

Regionalgruppen helfen bei der Erfüllung 
der satzungsgemäßen Ziele und Zwecke 
unter Berücksichtigung der örtlichen Gege-
benheiten. Hierzu zählen unter anderem: 

- individuelle Informationen und Hilfe-
stellungen für Menschen mit Pso-
riasis und ihre Angehörigen 

- Herstellung von Kontakten der Men-
schen mit Psoriasis und ihrer Ange-
hörigen untereinander 

- Förderung des Austauschs über Er-
fahrungen und Problembewälti-
gungsstrategien im Zusammenhang 
mit der Erkrankung Psoriasis 

- Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, 
über die Erkrankung Psoriasis zu in-
formieren und der Stigmatisierung 
und Diskriminierung der Menschen 
mit Psoriasis entgegenzuwirken 

- Zusammenarbeit mit Ärzten und ih-
ren Fach- und Berufsverbänden, mit 
anderen Akteuren der gesundheits-
bezogenen Selbsthilfe, mit Einrich-
tungen des Gesundheitswesens und 
der Wohlfahrtspflege sowie mit Be-
hörden und sonstigen Institutionen 

- Planung und Durchführung von Ver-
anstaltungen und Treffen zur Erfül-
lung der vorgenannten Aufgaben 

- Gewinnung neuer Mitglieder für den 
Verein 
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2. Betreuungsgebiete  

2.1 Örtliche Abgrenzung 

Mitglieder können im Bereich von kreis-
freien Städten oder Landkreisen grundsätz-
lich nur eine RG gründen. Über Ausnahmen 
entscheidet der Vorstand nach Rückspra-
che mit der zuständigen LAG, ersatzweise 
die zuständige BAG. 

Die Gebietsgrenzen einer Regionalgruppe 
können über eine kreisfreie Stadt oder ei-
nen Landkreis hinausgehen. Es können 
auch Regionalgruppen für einen regionalen 
Bereich gegründet werden. Die Abgrenzung 
erfolgt auch nach geographischen Gege-
benheiten mit dem System der Postleitzah-
len (PLZ) der Deutschen Post AG.  
Ein Gebiet kann nur durch eine Regional-
gruppe betreut werden. Die abschließende 
räumliche Abgrenzung erfolgt – auch im 
Streitfall und bei Änderungen durch den 
Vorstand – im Benehmen mit der zuständi-
gen LAG, ersatzweise die zuständige BAG. 

Ein Gebiet wird regelmäßig nur durch eine 
Regionalgruppe betreut. Bildet sich im sel-
ben Gebiet ein Kontaktkreis oder wollen Mit-
glieder für einen Teilbereich des Gebietes 
eine weitere Regionalgruppe bilden, so er-
folgt dies in Absprache der örtlich Beteilig-
ten. Bei Einvernehmen ist diese neue räum-
liche Abgrenzung der zuständigen LAG, er-
satzweise der zuständigen BAG, und dem 
Vorstand über die Geschäftsstelle schriftlich 
mit allen notwendigen Angaben der neuen 
Zuordnung aller Mitglieder im bisherigen 
Gebiet mitzuteilen. 
Werden von der LAG, ersatzweise der zu-
ständigen BAG, und dem Vorstand hierge-
gen innerhalb von zwei Monaten keine Ein-
wendungen erhoben, tritt die Neugliederung 
in Kraft. Bei Erheben von Einwendungen ist 
zunächst mit den Betroffenen eine Lösung 
anzustreben. Ist dies nicht möglich, ist der 

- Beantragung finanzieller Mittel bei 
Krankenkassen und öffentlichen 
Stellen 

 
2.3 Örtliche Abgrenzung von Regional-
gruppen 

Mitglieder können in einem örtlich definier-
ten Bereich nur eine Regionalgruppe grün-
den. Der genaue Bereich muss vor der 
Gründung mit der Geschäftsstelle abge-
stimmt werden; bei Differenzen entscheidet 
der Vorstand. 

Die Gebietsgrenzen einer Regionalgruppe 
können über eine kreisfreie Stadt oder ei-
nen Landkreis hinausgehen. Es können 
auch Regionalgruppen für einen regionalen 
Bereich gegründet werden. Ebenso können 
in einer Kreisstadt oder einer kreisfreien 
Stadt mehrere, örtlich genau abgegrenzte 
Regionalgruppen bestehen. 

Ein Gebiet wird regelmäßig nur durch eine 
Regionalgruppe betreut. Wollen Mitglieder 
für einen Teilbereich des Gebietes eine wei-
tere Regionalgruppe bilden, erfolgt dies in 
Absprache mit den örtlich Beteiligten und 
der Geschäftsstelle. Bei Einvernehmen ist 
die neue räumliche Abgrenzung dem Vor-
stand über die Geschäftsstelle schriftlich mit 
allen notwendigen Angaben zur neuen Zu-
ordnung aller Mitglieder im bisherigen Ge-
biet mitzuteilen. Wird vom Vorstand hierge-
gen innerhalb von zwei Monaten keine Ein-
wendung erhoben, tritt die Neugliederung in 
Kraft. Bei Erheben von Einwendungen sei-
tens des Vorstands versucht die Geschäfts-
stelle zunächst, mit den örtlich Beteiligten 
eine Lösung zu finden. Ist dies nicht mög-
lich, ist der Vorstand anzurufen, der dann 
abschließend entscheidet. 
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Vorstand anzurufen, der dann abschließend 
entscheidet.  
Kann innerhalb der betroffenen Mitglied-
schaft einer bisherigen Regionalgruppe 
über eine Neugliederung keine Einigung er-
zielt werden, so kann jedes betroffene Mit-
glied die zuständige LAG, ersatzweise die 
zuständige BAG, anrufen. Kann auch in den 
vorstehenden Gremien keine Einigung er-
zielt werden, ist der Vorstand anzurufen, der 
dann abschließend entscheidet. 
 
2.2 Zugehörigkeit, Regionalgruppen-
wechsel 

Mitglieder, die im Betreuungsgebiet einer 
Regionalgruppe ihren Wohnsitz haben, wer-
den dieser Regionalgruppe, unabhängig da-
von, ob sie an den Aktivitäten der Gruppe 
teilnehmen, zugeordnet und haben dort 
Wahlrecht.  
Jedes Mitglied, in dessen Bereich keine Re-
gionalgruppe existiert, kann beantragen, ei-
ner Regionalgruppe zugeordnet zu werden. 
Jedes Mitglied, das bereits einer Regional-
gruppe zugeordnet wurde, kann beantra-
gen, einer anderen Regionalgruppe zuge-
ordnet zu werden. Die Betreuung erfolgt 
dann individuell durch die aufnehmende Re-
gionalgruppe. Über die vorgenannten An-
träge entscheidet der Vorstand. 

 
2.3 Mitgliederdaten, Datenschutz 

Der Regionalgruppenleiter erhält nach Ab-
gabe der Datenschutzerklärung auf Wunsch 
eine Liste der Mitglieder mit Wohnsitz im 
definierten Bezirk. Die Liste enthält den Na-
men, Vornamen, Ort (Straßenangabe), Mit-
gliedsnummer sowie das Eintrittsdatum. 
Aufgeführt sind alle Mitglieder, die die Wei-
tergabe dieser Daten ausdrücklich erlaubt 
haben. Die Vervielfältigung oder Über-
nahme auf Datenträger und die Weitergabe 
der vorstehenden Daten ist ohne Genehmi-
gung der Geschäftsstelle verboten! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Zugehörigkeit zu Regionalgruppen 

Mitglieder, die im Betreuungsgebiet einer 
Regionalgruppe ihren Wohnsitz haben, wer-
den dieser Regionalgruppe zugeordnet und 
haben dort Wahlrecht – unabhängig davon, 
ob sie an den Aktivitäten der Regional-
gruppe teilnehmen. 

Mitgliedern steht es frei, an Aktivitäten von 
Regionalgruppen teilzunehmen, denen sie 
nicht zugeordnet sind; sie haben in diesen 
Regionalgruppen jedoch kein Wahlrecht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Mitgliederdaten und Datenschutz 

Der Regionalgruppenleiter erhält nach Un-
terzeichnung einer Verpflichtung auf die 
Vertraulichkeit und das Fernmeldegeheim-
nis auf Wunsch eine Liste der Mitglieder mit 
Wohnsitz im definierten Betreuungsgebiet 
der Regionalgruppe. 

Diese Liste enthält Name, Vorname, An-
schrift, Mitgliedsnummer, Eintrittsdatum und 
E-Mail-Adresse. Aufgeführt sind alle Mitglie-
der, welche die Weitergabe dieser Daten 
ausdrücklich erlaubt haben. Diese Daten 
unterliegen dem Datenschutz. Sie sind 
zwingend vertraulich zu behandeln und dür-
fen nicht an Dritte weitergegeben werden. 
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3. Gründung 

3.1 Gründung 

Wird von Mitgliedern die Gründung einer 
Regionalgruppe geplant, ist das Vorhaben 
der Geschäftsstelle und der Termin sowie 
der Ort der Gründungsveranstaltung mitzu-
teilen. Der Termin ist so zu wählen, dass al-
len Mitgliedern die Gründung vorher über 
die Vereinszeitschrift (zz. PSO Magazin) 
mitgeteilt werden kann. Redaktionstermine 
sind bindend. Die Geschäftsstelle unter-
stützt bei der Vorbereitung. Über die Grün-
dung ist ein Kurzprotokoll zu fertigen und 
zusammen mit einer Liste der teilnehmen-
den Mitglieder der Geschäftsstelle zuzulei-
ten.  

 
 
 
3.2 Anerkennung 

Eine Regionalgruppe wird vom Vorstand an-
erkannt. Die Anerkennung wird erteilt, wenn 

a) mindestens drei Mitglieder aus der 
Region an der Gründungsveranstal-
tung teilgenommen haben und über 
die Regionalgruppenleitung ab-
stimmten, 

b) das vorgeschriebene Protokoll und 
die Teilnehmerliste der Geschäfts-
stelle vorgelegt wurden und 

c) in der Gründungveranstaltung die 
Wahl einer Regionalgruppenleitung 
erfolgte und die Wahl durch die Ge-
schäftsstelle bestätigt wurde. 

 
 
 
 
 

2.6 Verantwortlichkeit der Regionalgrup-
penleitung 

Der Regionalgruppenleiter ist gegenüber 
dem Vorstand und der Geschäftsstelle für 
alle Belange der Regionalgruppe verant-
wortlich. Er ist Ansprechpartner für den Vor-
stand und die Geschäftsstelle. 
 
2.7 Gründung von Regionalgruppen 

Wird von Mitgliedern die Gründung einer 
Regionalgruppe geplant, ist dies der Ge-
schäftsstelle unter Angabe des Termins und 
des Orts der Gründungsversammlung mit-
zuteilen. Der Termin der Gründungsver-
sammlung ist so zu wählen, dass sie allen 
Mitgliedern vorher über die Vereinszeit-
schrift mitgeteilt werden kann; Redaktions-
termine sind bindend. 

Die Geschäftsstelle unterstützt bei der Vor-
bereitung der Gründungsversammlung. 

Über die Gründung der Regionalgruppe ist 
ein Kurzprotokoll anzufertigen, das der Ge-
schäftsstelle zusammen mit einer Liste der 
teilnehmenden Mitglieder zuzuleiten ist. 
 
 
2.8 Anerkennung von Regionalgruppen 

Die Gründung einer Regionalgruppe bedarf 
der Anerkennung durch den Vorstand. Die 
Anerkennung wird erteilt, wenn 

- mindestens drei Mitglieder aus dem 
Betreuungsgebiet der Regional-
gruppe an der Gründungsveranstal-
tung teilgenommen und über eine 
Regionalgruppenleitung abgestimmt 
haben, 

- das vorgeschriebene Protokoll und 
die Liste der teilnehmenden Mitglie-
der der Geschäftsstelle zugeleitet 
wurden und 

- in der Gründungveranstaltung die 
Wahl einer Regionalgruppenleitung 
erfolgte und die Wahl durch die Ge-
schäftsstelle bestätigt wurde. 
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3.3 Vorläufige Anerkennung 

Wenn eine Wahl in der Gründungsveran-
staltung nicht erfolgen kann, soll die Ver-
sammlung dem Vorstand eine kommissari-
sche Regionalgruppenleitung vorschlagen. 
Falls der Vorstand daraufhin die Anerken-
nung der Regionalgruppe ausspricht, soll 
die Wahl innerhalb von zwei Jahren nach 
der Gründungsveranstaltung erfolgen. 
 
 
4. Leitung 

4.1 Regionalgruppenleitung (RGL) 

Die einer RG zugehörigen Mitglieder wählen 
alle vier Jahre aus ihren Reihen einen Regi-
onalgruppenleiter und höchstens drei Ver-
treter. Wiederwahl ist zulässig. Ein Mitglied 
kann nur in einem Gebiet in die Leitung ei-
ner Regionalgruppe gewählt oder kommis-
sarisch berufen werden. 
Beschlussfähigkeit liegt vor, wenn mindes-
tens fünf der Regionalgruppe zugehörigen 
Mitglieder anwesend sind und abstimmen; 
davon ausgenommen sind Gründungsver-
anstaltungen. 
 
 
 
4.2 Verantwortlichkeit 

Der Regionalgruppenleiter ist gegenüber 
dem Vorstand und der Geschäftsstelle für 
alle Belange der Regionalgruppe verant-
wortlich. Er ist Ansprechpartner für den Vor-
stand und der Geschäftsstelle. 
 
4.3 Bestätigung 

Die Wahl einer Regionalgruppenleitung be-
darf der Bestätigung durch den Vorstand. 
Die Bestätigung wird erteilt, wenn 

a) alle Voraussetzungen für eine or-
dentliche Wahl vorgelegen haben, 

b) die Wahl ordnungsgemäß durchge-
führt worden und mindestens fünf 
Mitglieder der Regionalgruppe abge-
stimmt haben,  

2.9 Vorläufige Anerkennung von Regio-
nalgruppen 

Wenn in der Gründungsveranstaltung keine 
Wahl einer Regionalgruppenleitung erfolgt, 
soll die Versammlung dem Vorstand eine 
kommissarische Regionalgruppenleitung 
vorschlagen. Falls der Vorstand daraufhin 
die Anerkennung der Regionalgruppe aus-
spricht, soll die Wahl einer Regionalgrup-
penleitung innerhalb von zwei Jahren nach 
der Gründungsveranstaltung erfolgen. 
 
2.10 Regionalgruppenleitung 

Die einer Regionalgruppe zugeordneten 
Mitglieder wählen alle fünf Jahre aus ihren 
Reihen einen Regionalgruppenleiter und 
höchstens drei Vertreter. Eine Wiederwahl 
ist zulässig. 

Mitglieder können nur in die Leitung einer 
Regionalgruppe gewählt oder kommissa-
risch berufen werden. 

Die Beschlussfähigkeit zur Wahl einer Regi-
onalgruppenleitung liegt vor, wenn mindes-
tens fünf der Regionalgruppe zugeordnete 
Mitglieder anwesend sind und abstimmen; 
davon ausgenommen sind Gründungsver-
anstaltungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.11 Bestätigung der Regionalgruppen-
leitung 

Die Wahl einer Regionalgruppenleitung be-
darf der Bestätigung durch den Vorstand. 
Die Bestätigung wird erteilt, wenn 

- alle Voraussetzungen für eine or-
dentliche Wahl vorgelegen haben, 

- die Wahl ordnungsgemäß durchge-
führt wurde und mindestens fünf der 
Regionalgruppe zugeordnete Mit-
glieder abgestimmt haben, 
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c) das vorgeschriebene Wahlprotokoll 
und die Teilnehmerliste der Ge-
schäftsstelle vorgelegt wurden und 

d) keine in der Person des Gewählten 
liegenden Gründe dagegenspre-
chen. 

 
Der Vorstand kann eine Regionalgruppen-
leitung kommissarisch berufen, wenn eine 
Wahl wegen der Anwesenheit von weniger 
als fünf Mitgliedern nicht durchgeführt wer-
den konnte, um den Bestand der Gruppe zu 
sichern. Eine Wahl soll spätestens innerhalb 
der nächsten zwei Jahre durchgeführt wer-
den. 
Falls keine Bestätigung der Regionalgrup-
penleitung durch den Vorstand innerhalb 
von drei Monaten oder die Wahl nicht spä-
testens drei Monate nach Ablauf des Zwei-
Jahres-Zeitraums erfolgt ist, kann der Vor-
stand eine kommissarische Regionalgrup-
penleitung ernennen, die bis zu einer Neu-
wahl amtiert. Der Vorstand hat das Recht, 
jederzeit eine kommissarische Regional-
gruppenleitung abzuberufen. 
 
 
 
 
 
 
 
4.7 Abberufung 

Ein Mitglied einer Regionalgruppenleitung 
kann vom Vorstand abberufen werden, 
wenn es gegen die Interessen des Vereins 
verstößt. Der Entscheidung kann im Rah-
men der allgemeinen Regelungen wider-
sprochen werden.  
Die Entscheidung ist schwebend wirksam 
bis eine abschließende Entscheidung vor-
liegt. 
 
 
 
 
 
 

- das vorgeschriebene Protokoll der 
Wahl und die Liste der teilnehmen-
den Mitglieder der Geschäftsstelle 
zugeleitet wurden und 

- keine in der Person des/der Gewähl-
ten liegenden Gründe dagegenspre-
chen. 

Wenn eine Wahl zur Regionalgruppenlei-
tung wegen der Anwesenheit von weniger 
als fünf der Regionalgruppe zugeordneten 
Mitgliedern nicht durchgeführt werden 
konnte, kann der Vorstand, um den Fortbe-
stand der Regionalgruppe zu sichern, eine 
Regionalgruppenleitung kommissarisch be-
rufen. Die Wahl einer Regionalgruppenlei-
tung soll dann spätestens innerhalb der 
nächsten zwei Jahre erfolgen. 

Wenn innerhalb von drei Monaten keine Be-
stätigung der Regionalgruppenleitung durch 
den Vorstand erteilt wurde oder wenn die 
Wahl einer Regionalgruppenleitung nicht 
spätestens drei Monate nach Ablauf der 
zweijährigen Frist erfolgt ist, kann der Vor-
stand eine kommissarische Regionalgrup-
penleitung ernennen, die bis zu einer Neu-
wahl amtiert. 

Der Vorstand hat das Recht, eine kommis-
sarische Regionalgruppenleitung jederzeit 
abzuberufen. 
 
2.12 Abberufung der Regionalgruppen-
leitung 

Ein Mitglied einer Regionalgruppenleitung 
kann vom Vorstand abberufen werden, 
wenn es gegen die Interessen des Vereins 
verstößt. Der Entscheidung des Vorstands 
kann im Rahmen der allgemeinen Regelun-
gen widersprochen werden; die Entschei-
dung ist schwebend wirksam bis eine ab-
schließende Entscheidung vorliegt. 
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5.  Verlust der Eigenschaft als Regio-
nalgruppe 

Vor der Entscheidung des Vorstands, eine 
Regionalgruppe aufzulösen, ist die Regio-
nalgruppe anzuhören. Angehört wird der 
Regionalgruppenleiter, bei Verhinderung 
der Stellvertreter. Falls keine Regionalgrup-
penleitung gewählt ist, erfolgt die Anhörung 
über das Vereinsorgan. Die Antwortfrist zur 
Anhörung beträgt vier Wochen nach Veröf-
fentlichung oder Zugang. 
Die Regionalgruppe verliert durch Be-
schluss des Vorstandes das Recht, den Na-
men des Deutschen Psoriasis Bundes e.V. 
für ihre Bezeichnung sowie Unterlagen des 
Vereins zu verwenden. Auf Antrag entschei-
det der Vorstand über eine Rückstufung 
zum Kontaktkreis. 
Eine Regionalgruppe kann die Selbstauflö-
sung beschließen.  
 
 
 
 

6.  Finanzen 

Die Finanzausstattung einer Regional-
gruppe ist in der Finanzordnung (Fin O) ge-
regelt. 
 
 
E. Regelungen für Kontaktkreise (KK) 

1.  Begriff, Zuständigkeiten, Aufga-
ben 

1.1  Begriff 

Ausschließlich Mitglieder können sich in 
zeitlich begrenzte, lose, örtliche Vereinigun-
gen, den Kontaktkreisen, zusammenschlie-
ßen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.13 Auflösung von Regionalgruppen 

Der Vorstand kann die Auflösung einer Re-
gionalgruppe beschließen. 

Vor der Entscheidung des Vorstands, eine 
Regionalgruppe aufzulösen, ist die Regio-
nalgruppe anzuhören. Angehört wird der 
Regionalgruppenleiter; bei seiner Verhinde-
rung (einer) der Stellvertreter (sofern vor-
handen). Falls keine Regionalgruppenlei-
tung gewählt ist, erfolgt die Anhörung über 
die Vereinszeitschrift. Die Antwortfrist zur 
Anhörung beträgt vier Wochen ab Absen-
dung der entsprechenden Aufforderung 
bzw. Veröffentlichung in der Vereinszeit-
schrift. 

Eine Regionalgruppe kann die Selbstauflö-
sung beschließen. 

Eine aufgelöste Regionalgruppe verliert das 
Recht, den Namen des Deutschen Pso-
riasis Bundes e.V. (DPB) für ihre Bezeich-
nung zu verwenden und Unterlagen des 
Vereins zu gebrauchen. 
 
2.14 Finanzen von Regionalgruppen 

Die Ausstattung von Regionalgruppen mit fi-
nanziellen Mitteln ist in der Finanzordnung 
geregelt. 
 
 
3. REGELUNGEN FÜR EHRENAMTLICH 
AKTIVE (EA) ALS EINZELPERSONEN 
 
 
3.1 Begriff der ehrenamtlich Aktiven 

Ehrenamtlich Aktive als Einzelpersonen 
sind Mitglieder, die den Verein öffentlich eh-
renamtlich unterstützen, ohne dass sie eine 
Wahlfunktion wahrnehmen. Sie gestatten 
die Veröffentlichung ihres Namens und ei-
ner privaten Telefonnummer in den Medien 
des Vereins. Sie übermitteln dem Verein 
eine aktive E-Mail-Adresse für die vereinsin-
terne Kommunikation. 
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1.2  Name 

Kontaktkreise führen den Namen "Deut-
scher Psoriasis Bund e.V., Kontaktkreis 
......". Der Name der Bezeichnung leitet sich 
aus der Ortschaft mit der größten Einwoh-
nerzahl im Gebiet des Kontaktkreises ab. 
Eine örtliche Abgrenzung erfolgt nach geo-
graphischen Gegebenheiten und den Post-
leitzahlen. Eine Überschneidung mit Regio-
nalgruppen und anderen Kontaktkreisen 
darf es nicht geben. 
 
1.3  Aufgaben 

Kontaktkreise sind bestrebt, innerhalb von 
zwei Jahren eine Regionalgruppe zu grün-
den. Übrige Aktivitäten können denen einer 
Regionalgruppe entsprechen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Bildung 

Für die Bildung von Kontaktkreisen sind 
keine Formalitäten einzuhalten. Soll die Bil-
dung eines Kontaktkreises innerhalb des 
Gebietes einer bereits bestehenden Regio-
nalgruppe erfolgen, so ist das Verfahren ge-
mäß Abschnitt D. 2. 1. dritter bis fünfter Ab-
satz, anzuwenden. Die Bildung ist der Ge-
schäftsstelle anzuzeigen. Ein Kontaktkreis 
muss vom Vorstand schriftlich anerkannt 
werden.  
 
 
 
 

3.2 Bezeichnung von ehrenamtlich Akti-
ven 

Ehrenamtlich Aktive können die Bezeich-
nung „[Vorname, Name], ehrenamtlich Akti-
ver des Deutschen Psoriasis Bundes e.V. 
(DPB)“ führen. 
 
 
 
 
 
 
3.3 Aufgaben von ehrenamtlich Aktiven 

Die ehrenamtlich Aktiven helfen bei der Er-
füllung der satzungsgemäßen Ziele und 
Zwecke des Vereins, indem sie Menschen 
mit Psoriasis und anderen Interessierten die 
niedrigschwellige Kontaktaufnahme mit dem 
Verein ermöglichen. Sie sind bemüht, 

- Aufklärung und Problemlösung, ggf. 
in Zusammenarbeit mit der Ge-
schäftsstelle des Vereins, zu leisten, 

- inhaltliche Aufgaben vergleichbar 
mit denen der Regional- und Interes-
sengruppen wahrzunehmen, 

- mit bestehenden Regional- und Inte-
ressengruppen zusammenzuarbei-
ten und ggf. neue Gruppen zu grün-
den und 

- neue Mitglieder für den Verein zu 
gewinnen. 

 
3.4 Gebiete von ehrenamtlich Aktiven 

Eine örtliche Abgrenzung der Tätigkeitsbe-
reiche von ehrenamtlich Aktiven findet in 
Absprache mit der Geschäftsstelle statt; bei 
Differenzen entscheidet der Vorstand. 
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3.  Leitung 

Mitglieder, die einen Kontaktkreis regelmä-
ßig besuchen, benennen aus ihrer Mitte ei-
nen Sprecher. Dieser ist gegenüber dem 
Vorstand und der Geschäftsstelle Ansprech-
partner für alle Belange des Kontaktkreises. 
 
4.  Sonstiges 

KK erhalten keine Mitgliederdaten. 
Der Sprecher kann jederzeit vom Vorstand 
abberufen werden. Mit dem Erhalt des Vor-
standsbeschlusses verliert der KK die Be-
rechtigung, den Namen des Deutschen 
Psoriasis Bundes e.V. für seine Bezeich-
nung sowie Unterlagen des Vereins zu ver-
wenden. 
Kontaktkreisen des DPBs kann jederzeit die 
Genehmigung, sich als solche zu bezeich-
nen, vom Vorstand entzogen werden. 
 
Die Finanzausstattung eines Kontaktkreises 
ist in der Finanzordnung (Fin O) geregelt. 
 
F. Regelungen für Kontaktpersonen (KP) 

1.  Begriff, Name, Aufgaben 

1.1.  Begriff 

Kontaktpersonen sind Mitglieder, die öffent-
lich den Verein ehrenamtlich unterstützen, 
ohne dass sie eine Wahlfunktion wahrneh-
men. Sie gestatten die Veröffentlichung ih-
res Namens und ihrer privaten Telefonnum-
mer in den Medien des DPB.  
 
1.2  Name 

Kontaktpersonen können die Bezeichnung 
"(Vorname, Name), Kontaktperson des 
Deutschen Psoriasis Bundes e.V." führen.  
 
1.3  Aufgaben 

Die Kontaktpersonen helfen bei der Erfül-
lung der satzungsgemäßen Ziele, indem sie 
Menschen, die an Psoriasis erkrankt sind o-
der andere Interessierte die Kontaktauf-
nahme mit dem DPB zu ermöglichen. Sie 
versuchen, 
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a) Aufklärung und Problemlösung, ggf. 
in Zusammenarbeit mit der Ge-
schäftsstelle, zu leisten, 

b) die inhaltlichen Aufgaben vergleich-
bar denen der Regionalgruppen und 
der Kontaktkreise wahrzunehmen. 

c) mit vorhandenen Regionalgruppen 
und Kontaktkreisen zusammenzuar-
beiten oder ggf. neue Regionalgrup-
pen und Kontaktkreise zu gründen 
und 

d) neue Mitglieder für den Verein zu 
gewinnen. 

 
2.  Gebiete der Kontaktpersonen 

Eine örtliche Abgrenzung findet nicht statt. 
Falls im Einzugsbereich einer Kontaktper-
son  bereits Regionalgruppen oder Kontakt-
kreise sowie andere Kontaktpersonen tätig 
sind, soll eine vereinsfördernde Zusammen-
arbeit erfolgen. 
 
3.  Aufnahme und Streichung von 
Kontaktpersonen 

Über Aufnahme oder Streichung von Kon-
taktpersonen entscheidet der Vorstand. Im 
Falle der Streichung darf die betroffene Per-
son den Zusatz "Kontaktperson des Deut-
schen Psoriasis Bundes e.V." und sonstige 
Unterlagen des Vereins zur Ausübung der 
Funktion nicht mehr verwenden. 
 
 
 
4.  Sonstiges 

Die Finanzausstattung einer Kontaktperson 
ist in der Finanzordnung (Fin O) geregelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Aufnahme und Streichung von ehren-
amtlich Aktiven 

Über die Aufnahme und Streichung von eh-
renamtlich Aktiven entscheidet der Vor-
stand. 

Im Falle der Streichung darf die betroffene 
Person die Bezeichnung „ehrenamtlich Akti-
ver des Deutschen Psoriasis Bundes e.V. 
(DPB)“ nicht mehr verwenden und keine die 
Ausübung der Funktion betreffenden Unter-
lagen des Vereins mehr gebrauchen. 
 
3.6 Finanzen von ehrenamtlich Aktiven 

Die Ausstattung von ehrenamtlich Aktiven 
mit finanziellen Mitteln ist in der Finanzord-
nung geregelt. 
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G. Inkrafttreten 
 
Fassung vom 13. Mai 2004, geändert am 9. 
November 2008, zuletzt geändert am 28. 
Oktober 2012 durch Beschluss der Mitglie-
derversammlung. 
 
 
Deutscher Psoriasis Bund e.V. 
Der Vorstand 
 

4. REGELUNGEN FÜR INTERESSEN-
GRUPPEN (IG) 
 
4.1 Zuständigkeiten und Aufgaben von 
Interessengruppen 

Interessengruppen sind bundesweite Zu-
sammenschlüsse von Mitgliedern des Ver-
eins, die losgelöst von örtlichen Regional-
gruppen gleichartige inhaltliche Gemein-
samkeiten und/oder Interessen pflegen 
(z.B. Kinder, Jugendliche, Psoriasis-Arthri-
tis, alternative Therapien). 

Interessengruppen arbeiten nach Bedarf mit 
den ehrenamtlich Aktiven als Einzelperso-
nen, den Regionalgruppen und anderen In-
teressengruppen zusammen. 
 
4.2 Sinngemäße Anwendung der Rege-
lungen für Regionalgruppen 

Die Regelungen für Regionalgruppen (siehe 
Teilziffern 2.1 bis 2.14) sind sinngemäß auf 
Interessengruppen zu übertragen und anzu-
wenden. Bei diesbezüglichen Unklarheiten, 
Zweifeln, Differenzen und Konflikten ent-
scheidet der Vorstand des Vereins. 
 
 
5. GELTUNG 
 
Im Übrigen sind die Satzung und die weite-
ren Ordnungen des Vereins jeweils sinnge-
mäß anzuwenden. 

Mit dieser Ordnung für ehrenamtlich Aktive 
(EA O) treten alle bisherigen Fassungen der 
Ordnung für regional aktive Gremien (Gre 
O) außer Kraft. 

Diese Ordnung für ehrenamtlich Aktive (EA 
O) tritt mit ihrer Beschlussfassung durch die 
Mitgliederversammlung in Kraft. 
 
 
 
Verabschiedet durch Beschluss der Mitglie-
derversammlung am XX.XX.20XX. 

 


